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Füllt das Prüfungsamt aus: 

Spätester Termin für die  
Abgabe der Abschlussarbeit 

 

Frühester Termin für die  
Abgabe der Abschlussarbeit 

 

 
 

Merkblatt zur Abgabe der Abschlussarbeit 
 Der Titel der Abschlussarbeit muss bei Abgabe der Abschlussarbeit mit dem angemeldeten Titel 

übereinstimmen, sonst ist keine Annahme der Arbeit möglich. 

 Bei einer Titeländerung muss der „Antrag zur Änderung des Titels der Abschlussarbeit“ spätestens 
zusammen mit der Abschlussarbeit eingereicht werden (inkl. Unterschrift des Erstgutachters). 

 Das Thema kann nur einmal und nur innerhalb des ersten Drittels der Bearbeitungszeit 
zurückgegeben werden (§ 14 Abs. 5 APO). 

 Die Abschlussarbeit ist in zwei gebundenen Exemplaren und zusätzlich in elektronischer Form im 
Prüfungsamt einzureichen (§ 14 Abs. 7 APO). Maßgeblich für die Abgabe der Abschlussarbeit ist das 
Datum der Einreichung der Papierversion im Prüfungsamt. 
Die Abgabe in elektronischer Form erfolgt vorzugsweise über WISA-Online (https://wisa.tu-
braunschweig.de/qisserver), über das die Abschlussarbeit hochgeladen werden kann. 
Im Ausnahmefall können Sie die elektronische Version der Abschlussarbeit auf CDs einreichen, 
welche zu beschriften sind und bestenfalls im hinteren Einband der Abschlussarbeit in einem 
Umschlag eingeklebt werden.  

 Die eidesstattliche Erklärung ist nur in Deutsch abzugeben und ist auf der zweiten Seite der 
Abschlussarbeit einzubinden. Sie wird erst bei Abgabe der Abschlussarbeit im Prüfungsamt 
unterschrieben. 

Text der Eidesstattliche Erklärung (nur in Deutsch): 
„Ich versichere an Eides Statt, dass ich die vorliegende Abschlussarbeit selbstständig und ohne 
unzulässige fremde Hilfe erbracht habe. Ich habe keine anderen als die angegebenen Quellen und 
Hilfsmittel benutzt. Die wörtliche oder sinngemäße Übernahme von Abschnitten aus Texten Dritter 
sowie aus eigenen vorangegangenen Veröffentlichungen habe ich kenntlich gemacht.“ 

 Die Titelseite ist, auch bei englischsprachig abgefassten Arbeiten, in Deutsch zu verfassen. Wurde 
ein englischer Titel angemeldet, so ist dieser unverändert auf der in Deutsch gehaltenen Titelseite 
aufzuführen (keine Übersetzung).  

Die Titelseite enthält folgende Angaben (siehe auch Beispiel Titelseite auf Seite 2): 

o Titel der Abschlussarbeit (laut Anmeldung der Abschlussarbeit oder genehmigter Titeländerung) 

o Angaben zur Person: vollständiger Name laut Personalausweis, Matrikelnummer, Studiengang 

o Name und Institut/Institution des Erst- und Zweitgutachters  
(Bei externen Gutachtern benötigt das Prüfungsamt zusätzlich deren vollständige Adresse 
zwecks Kontaktaufnahme) 

 Die Bearbeitungszeit der Abschlussarbeit kann auf Antrag beim Vorsitzenden des 
Prüfungsausschusses um bis zu einem Drittel verlängert werden (§ 14 Abs. 5 APO).  
Das entsprechende Formular erhalten Sie online oder im Prüfungsamt. 

 Bei Abgabe der Abschlussarbeit ist die Immatrikulationsbescheinigung vorzulegen  
(siehe auch § 14 Abs. 1 APO). Sollten Sie zum Zeitpunkt der Abgabe nicht (mehr) immatrikuliert sein, 
wird die Abschlussarbeit zwar entgegengenommen, gilt jedoch als mit „nicht bestanden“ bewertet. 
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Die Titelseite der Abschlussarbeit muss folgende Daten beinhalten: 

(bitte keine zusätzlichen Informationen einfügen, Layout nicht verbindlich) 
 
 

 
 Technische Universität Braunschweig 
 Institut für … 
 (ggf. in Kooperation mit … z. B. HZI) 
 
 
 
 
 Masterarbeit/Bachelorarbeit 

 Titel der Abschlussarbeit 
 (ggf. ein Bild/eine Graphik) 
 
 Vollständiger Name lt. Personalausweis 
 Matrikelnummer 
 Studiengang [z. B.: Bachelorstudiengang Biologie] 
 
 
 
 Titel und Name des Referenten 
 Institut für … 

 Titel und Name des Korreferenten 
 Institut für … 
 

 
 
 
 
Checkliste für Sie 
 

 Der Titel der Abschlussarbeit stimmt mit dem angemeldeten (oder geänderten) Titel überein 

 Das Titelblatt meiner Abschlussarbeit stimmt mit dem Muster überein 

 Ich habe zwei gedruckte Exemplare der Abschlussarbeit zur Abgabe angefertigt und binden lassen 

Die elektronische Form der Abschlussarbeit habe ich  

 bei WISA-Online hochgeladen und  

 je ein Exemplar der Hochladebescheinigung den Exemplaren der Abschlussarbeit beigefügt 

oder 

 auf zwei CDs gebrannt und jeweils eine am Ende der gedruckten Exemplare eingebunden 

 Die eidesstattliche Erklärung entspricht dem Muster und wurde noch nicht unterschrieben 

 Ich habe ein gültige I-Bescheinigung zur Vorlage im Prüfungsamt bei Abgabe der Abschlussarbeit 


